
11.Beiblatt ~eiblatt zur Parlamentskorrespoli.~ 17oMai' 1951. 

26:YJ ~ n fJ a g e 

der Abg. D1'. Pi e i f e 1', Dipl;Ing"Dr. Sc h eu c h, Aloi.s G I' U be :r 

und Genossen. 

an den Bundef3ministe1' für Unterrioht, 

betreffond die Neuregelung derSchulsprachenfrage in Südkärnten. 

~o--.-re-e-~.-

Der Herr Bundesminister für Unterricht hat in Beantwortung unserer 

Anfrage vom 14.2.1.J .. ; betreffend den zwe~sprachigen Volksschulunterri~ht 
inSüdkärnten, im Namen dar Bundesregierung am8.3 .. 1.J.kurz zusammengefasst 

't\ - , _ ' 

folgenderi . Standpunkt eingenommen' 
'", ~ . ~ 

Die Schulsprachenverordn~ngvom }.10.1945 sei von der KärntnarLandes-

r~gierung als Organ der britischen Besatzungsmacht erlassen worden, stelle 

daher einen Bestandteil des~Besatzungsrechtes dar und sei als soleher der 

. Überprüfung durch den Verfassungsgerichtshof entzogen. Die Verordnung besitze 

Gesetzeskruft und könne nur im Wege übereinstimmender 13undes- und I,andesgesct: ( 

geändert v/orden. Eine gesetzliche Ncuregelu.ng der SOhulspraohenfrage • die 

den berechtigten Fo.rderungen dor deutsohen Mehrheit wi'o der slowenisohen 

Minderheit gebührend Reohnung trägt und eine pädagogisol:1en Anforderungen 
~ 

der Gegenwart gemässe Sohulbildungder' Kärntner Jugend g'ewährleistet, erfor-

dere eine gcmissenhafteund sorgräl tige Prüfung, um die unbedingt erforderli­

che Befriedung herboizuführen. Die eingeleiteten Vorverhandlungen zwisohen 

dem Unterrichtsministeriwn und den beteiligten Kärntner Stellen, di~ nioht 

genannt ,werden, über den Text eines einschlägigen 'Gesetzen.twurfes hätten 

bisher noch .~u keinem Ergebnis geführt o 

Die unterzeiohneten Abgeordneten nohmonhiezu im Namen ihres Klubs 

folgende Stellung ein, 

I. 

Die behauptete Einsetzung der Kärntner Landesregierung duroh die 

britisohe Besatzungsbchörde (Militärregierung) machtdiose noch nicht zu , . 

einem Organ der Besatzungsmaoht:l (Dies wird auch in dem hiezu bezogenen 

Vorf .g.HIIErk. vorn 14.10.1949, Slg.186l, keines1iiegs behauptet. Vielmehr ist 

'.dort davon die nede,. dass der La.nd'eshauptmann von Oberösterreich verpf1icb.­

tet war, eine bestimmte Anordnung der Militä~regierungin Erlassform"1eit~:::, .. , 

zugeben.) Dem Grundgedanken der Wiederherstellung der freien unabhängigen 

Republik Österreich (Moskauer Deklaration) entspricht es, dass die Kärntner 
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12.Beiblatt B~blatL~ar.laDlentskorr.espondenz~ , 

Landesregierung als6rgan der östorreiohischen Solbstve:rnaltung eingesetzt 

wurde. 

'Wäre die in dEn~ Fragenbeantuortung vertret eue Orga:p.theorie riohtig, 

so wäre die von Harschal,l Tol'buchin ein-9"esetzte Provisorische .. Staatsregiernn,· 
I;:) ,'waren ~. 

Rel1ner ein O,rgan dbr russischen Besatzungsmacht gew~8en und ,1 \ fernernacl1 

Auffassung der Bun~esregierung die von der-Pxov ~StMtsregierUIig erlassenen 

Verfassungsgosetze-,' wie das Verfassungstfoorloi tUl1gsgeset z, die Vorlä\:1:fige 

Verfassung, ~as Vorbotsgosctz US\7., r1.1.ssischos Besat21lllngsrecho~. EiJltl solche 

AUffassunguurde bishc:r wed~r von der österroichisclie,l'l Regicrungnoch von 

der staatsrech-g-slehre vertreten! (Vglo hiozu insbesondere die Denkschrift 

über die Geschichte der Unabhängigkeitsorkl1ixung Österraichs und die Einset­

zung de;!:' Prov. ,Regierung der Republik yon StaatskanzierDroKarl Renner, 

Wien 1945, Österr.Staatsdruckerei,S,,25, let~ter llbsatz.) 

Au.s der behaupteten l1linsetzung der Kärntner Landes'regierung durch die 

britische 1tlilitärbehörde lässt sich also noch keihßswegs ableiti:m, dass die 

von ihr erlassenen Normen Besatzungsrecht sinde Auch das bezogene Verf.G.H. 

Erk')vom 24.6,.1949, Slg.1798, besagoh das. gerade Gegenteil wie die Fragen­

bea.ntworo~ung. DelUl es wircl dort ausgeführt s I1Die in ihrer Äusserung vorge-.... 
b,rachte Auffassung der Landeskanmur, dass jede normengebende oder rein vor-

waltende Tätigkeit der damaligen Behörden als Ausfluss de;!:' Autorität der 

Bosatzungsmachterscheinon müsse, VOTDng der Verfassungsgerichtshof sich in 

g.ieser Allgemeinheit 'nicht zu eigen ZU machen o Wenn auch die Behörden damals 

kraft dar Autorität der Bosatzungsmnchtanorkannt wurden und nur auf dieser 

Basis ihres Amtes walten konnten, so darf d.och nicht übersehen werden, dass 

einerseits diese Behörden nicht Behörden. der Besatzungsmacht, sondern nur von 

ihr anerkannte österreichische Behörden waren und dass nicht jede von diesen 

österreiphischenBehörden erlassene'\', Norm als Norm der Besatzungsmachtbo .... 

trachtet werden kaim, sondern vielmehr; sofern sie lucht in deren Auf~rag' 

erging, als Norm einer österreichischallehörrle im Rahmen des ihr eingeräumten 

WirkungSkreises erscheint, die gegebenenfalls von der Besatzungsmacht geneh­

migt, damit ab~r noch nicht zur Norm der letzteren ~r~acht uurde_'." 

Die Kärntner SchUlsprachenvorordnunt; ist also/eine von einer' öster'~ 

reichischen Behörde erlassene östorreichische Verordnung anzusehen. Denn 

die fragliche Verordnung der ProvoKürntner Landesregierung vom 3.10c1945 

(das Wort uProv:L1Orisch\f findet sich in der Übc:rschrift selbst) bezieht sich 

auf keinen-Auftrag der BesatzungsmaclrG 9 und es wurde bisher von amtlicher 

Sei te auch nicht, behauptet 9 geschvlCige denn nachgeui,esen, ~ass ihr Inhalt 
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13.. Beiblatt 

einem gleiohlautenden Auftrag der britischen Militärregierung entsprach, 

an welohen die Kä.rntner Laad,csregie:rung g~bund.el1 geuescn wäre o Vielmehr 

ist, wie bereite in unserer Anfrage vom 1402.1.J~an Hand der Ausführungen 

dos ÄusBonministers Gruber und des britischen Sonderbevollmächtigton ausge­

fiilirt uurdc, anz'llnehmen, dass sich der Wunsch der britischen Militärregieru.l!ß' 

auch im Jahre 1945 1edig1icn auf die Wiederherstellung und Einha1tung der 

:Mindorheitenschut~bestiillIllungen dcs Stantsvertrages von StoGermain bcschrän1::t 

hat,nioht,abor dahin ging, die "deutsohsprachige Mehrheit einem zweisprachi­

gen Sohulunterricht ~1angsVleise zu unterwerfen, und. dass daher die Kärntner 

Landesre-gierungden Inhalt der Verordnung eigenverantYlort1ich gestaltet hat .. 

11. 

Mit R&-oht hat aber die Fragenbeant'\1ortung die Frage der Derogation 

aufgeworfen, ohne allerdings zu einer richtigen 1.ös_ung zu gelangen. 

Dio Fragenbeantwortung weist darauf hin, dass das 1.VerfassJ,lllgs-Übor-'. '-leitungsgese"tz wieo.uch die Vorläufige Verfp.ss:ungerst am 30.11 .. 1945 vom 

Alliiert an Rat genehmigt wurden unq, nach Auffassung der britischen Beaatzlln: ,'[1-

behörde in Kärnten in ihrem Bereich erst am 1" 2.1946" in Kraft getreten seic1~,~ 

Dieser spätere Zeitpunkt des I:nkrafttrctens (1 .. 2,,194~) erschoint allerdings 

deswegen fraglioh, weil nach Ansicht derösterreichischen BundcsregieJ;'Ung 

{Erklärung des B\llldeskanzlers in der 1~ationa1ratssi tzung vom 12.4.1946, 

St enp graph. Protoko:l.l, 13 .. Sitzung, V .GP. ,8.165 ff. )und der österrei9his'Ohell 

Staatsrcohts1ehre (Ado.movich, Grundriss des österr~Verfassul1gsr~chtes,S.40, 

Wern~r, Jur .. B1.Nr.1/1947,Ebers,ZöstR.Nr.2/1946,So20) die Verfassung 1920/29 

sm 19.12.1945 im gesamten Bundesgebiet voll wirksam wurdo. 

Es ist daher entweder am 19.12.19451 (oder spätestens am_I, 2, 1946) 
" I' 

das Bundes-Vertassungsgesetz 1920/29undzp.fo1eo seines Art .149 auch das 

Staatsgrundgosetz über die al1geme:l.nenRec~te der Stantsbürger sowie Ab­

schnitt V dos III.Teiles dos Staatsvertragps von st~G-ermnin (Mindel'hciten­

SChutz) auch im Lande Kärnten mit Wissen U~1dWi11ell des Alliierton Rates 

und im besonderen des britischen Elementesl \7ioder in Kraft getreten. 

/ Es sei in dieser Beziehung auf die Feststellungen des britisohen, 

des ameriko.nischen und d,es französischEm Hocr.ucomllui'sSo.rs in der 140.Sitzung , 

des Alliierten-Rates vom 9.2.1.J., die sich mit dem Präsidentenwahlgosotz 

befn~stct voru~esen, wonach die österreichische Bundesverfassung durch 

~rt~l des Vcrf.UG~ wieder in Kraft gesetzt ~orden sei und. wonach Art.6a 

des 2.Kontro11abkommens vom 28.6.,1946 den Bosto.nd der österreichischen 

Verfassung vorauss~tze und diese Urkunde auch von der Sowjetunion mitunter­
zeichnet worden sei. (~ienor Zoitungq vom 10,,21)1951,S.1.) 
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13 eibclatt *-!'Pf\l:',lamentakoa-rospohdenz i 
~ ,.-.:c" .• :.: ," ,." ,", .:- -,",'.. . ,""' .••... , '" - , •. , ',' .• ," _"._' " " ; .• 

Bo:rei.ts i~ \}.~erer.4ntra.ge vom 14.2. l1o.\1e;n w;r festg(l~t~llt, d.lloSfl 

1;l4~ S,qp.\l.18J,?t90h~~ver1>rdnUh~ dc;lr Prov.Kä~tnerl;.ltn,de§.re&,i~ng vOm 3.10. 

l~45~i~ Art.19 Abfi1.3 St@. qtJ,d Art.6eAbs.l aQS~:t,(tQ.t:nre:t't~~ge~ von 
St'.~e~Q.in q.nvere~nb(3.:r i{3t. Durch da.s Wied.erl~a.tt;tr~tell d~r ~q.nd.e8VQ:r­
fa~~'q.ll{& wll,rde d~P.9:t:' d~r Scbulspraohenverol/:Q.nttz;).g d.e:t'9-gi~:rt, d.~. ~1e Ver­

P;~~~ ~rt\~4~~1l d.i~ o~~ten a~'QrB1g.1:,/telld.en Vi'ielie:r;' in Gqltlplg g~ .. 

t~~~~#~n.. Ve~-t:~~EI~"e~r~~~Eln ~\l.sßer ~~~:t't ~Qet~t an,d dq.rt ~be:r:' ~,it 

~;e~~il?; ~eit:pl1nkte Ü,pij:te~te~$. seit l.2.1?4~) ~aQ~'JIleAtra.~e,eiP-.det werdenl 

'\ :Die lH3 '~~tc,Jt.el.l:t1ll!S' ~:tt a.w.c,h. t'~a-<lg~$Q.11, ~f:1S Q:i. e~9v .I{a;nt~:r:' 

L~P:~~,~fo~fi)r~~ m'-91').' Q,Ejllll ~~~li~Zl»!.l~a_~~\l~ßttl.~~i; be:t'o~llti~ ~~".~ 
mt~tJ, ~i.rM! ~$ 4~1'l~G~rti.I'iiI;Il1ll:l~l:l ~~S "l'Qn,de:t b~itis'QJ1~ ~e~Ol:'Wlg lIl~tg~ 

:':~"-::' .. _.:~_.:'", "- , ... ':;........ ' .. :;:~:. : ...... : •. , ..... '". ," '. .-:, .. :.'_.~ ..... ", .' -' ,., .. ' ".": -.' -."':". " .. :. :".;.-."':"- ".'," '.:. ,"'-', ",:: •. , --.'"",.·c.,·· .. <.:,:" ... ~: .. :,.;_ 

~~~~g~e,n '~~~~!~'F~r~g~~Y:9,~ 63,t.g~r~~~ ~·!l,·W4c\~t,.~.~~~A~;~h9114~ §$~~~ 

:=;:::= ;li:~~:~:~:/::;!~~9,:~ :~r~q~~ 
t·l~~~s.1,i.~+~"t~~e,I;;~~g.~~.:J;.R$-Y ge.~~~~~~'~~" .~~~ -.~~.~ -~e~l1~~t~~~~ ~f~l,' .•. ~. 
q~~ ~~ ~91~E-~lf9~eJl~"tyEl ~·Wt.5 4~~~~q~~~.~~~9,~~~~~1~~~,~_~!E~~f!, 
~q1;~~ÄMeIl1()rl;llld~~ dfi)~ Aa+~~~rt an ~tl!l~:Y:~~' ·~~+9 .. ~?4~ ~.,~·4~~~,.,· ~f!;~~ 
~;,~~ ~~(J~ '4t&I~äft"b:ret~ul d.esVer.+~t1ll\\l2,~~'"-"~.~~~~~~~~~~~*~ •. ~' 't~.~ 
1,;.5.'.4:94.5 und.. das d,a~itverb:u,ndene Wi~kaämle-rii~n d.e;r~~IIl, .41,1*~r:te. 1Ul;~< ;< . ~".' ", .' ..... , ... -_~ -. -".~' .:' -':-.,' ":";';'_'", _', F '-, .' ;""-•• : .,:.-", -•• " ,~._: -, •••• _., ••••••• ".:';:.~' •••••• ':,:-•• ;.~ .... ":., '."-_:. ","-:~; •• :~.:.:..: 'y,"" .. <~; .,.--' -',. <'.';':::::.~,;,'.'.:'~:",.' •... " .. ,,'-/"J:t-::' ~ ;'>:, ,', 

~::+;;:~4~~i::~::7:i:~!~::r;'::~;::!!~88e~ 
~~,~~ ge:t.~e--t;ei;\:., cl.ie ~r e-:i~ü'bera~sl>ed"e:nk.lioll;e 'le-ro,.ttng de:J," PrOv. 
·,·:· .. ~.:.J.r,';i~· : ....... ·._ .•• 0., 'C"'<'-" ~:.,'._.:., -.":,_.: :_, .• ,(,~.':;(" '; "", r'- •• ' ~-/:.~,., •• -:,-, ••• :." C'_,.:,,:'_·", "~."._"'. ',~.,-,:'.' .,-',. -"r 

Ig;if%l~;A~,:r;l',,~~~~Z'~~~ll~' :W~F • .(Vg~.h~~~4c.täV~-t.~i.E;t'W.v.?1,.6.l94s,':tg.1GSf: 
XII. 

";" :'~',' 

·lil·~· er}1~;r~~'. s,i.~h,. d~e(t', ~~f} 4;~.~~ ... ~.~. vt~~c~~.~~.~.~~~r~]~~. 4~:f ~1,!~4es­
V!~;"~~~fJU~, ~ll;tl!~G~;U~\tng~~~~~ lle;a.t;l>~~n .aq~+1J,p~LtPp~n'{ei"~.:r~!i~}1~t\U:)d,~91t~ 

4~~;;. '.a,.~.~~. o.~~. ·~.·~··.~:n.~~A~~;t;~a't:l~#ltC!r, gezWli!lael1 wel'de)).t. 9ln~ ~9~;t; 

~~~~!e:::c~!;:~:~=~~~:~t=~=:~~~~?i:: ,c .• 

f'~:g' ··.~.ut· 4~~ 'p~~,'" :_~cj)·~t(l~'~·····;i~~e~IY~_~~~~:~~~~~~t~~i~~~~iB.P~t\ph!,~~~.S9hul­
~Jf~'~,f;Jt~~n;t.9bt me~ j;~~·+~~~!~lo~>~,~~~;~,~P' .w~~~sie dt);mitwohliln.~ccl °1; 0 
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l1.Mai 1951. 

IV. 
Die unterzeio~eten .Abgeordneten halten os aber - wie bereits in 

der Anfrage vom 14.2. ausführlich dargelegt ":",für dringend no!-wendig,dass 

we~gsten8 bis zum Beginn des Schuljahres 1951/52 ein verfassungs- und 

gesetzmässiger Sohulunterrioht in Uüdkärnt.en eingerichtet wird. Sio sind 

.., weiters'der Meinung,' dass bei der Nourogelung d~r Schulspraohenfrage 

sowohl die Mind~rheitenschutzbesti~ungen sorgfältig zu beaohten sind~ 

als auch, dgss das Prinzip der Elternbefragung ,zUr Erzielung einereinwand-', 

freien~dom.okratisohen Lösung eingeführt wordEn.~ soll.. Aus diosemGrunde 

ers-olle1nt eine gesetzliche JTeuregelung. erforderlioho 

v •. 
Im Hinblick dara.:uf,dass der Herr Unterrichtsminister 'bereits am 

23.2.1950 der Kärntner Abordnung dioehesto Vorlage eines GesetzentwurfeD 

s~'Wds die Besei tigllng des Sprachenzwanges bis~ zu Beginn des Schulj-ahres 

1950/51 zugesagt hatte, und im Hinbli,ck darauf,dnss seither 1 114 Juhro 

versangen sind, innerhalbwelohC:1 Zeitraumes eine gewissenhB.fte und sorc,-, 

:f'"äl tige Vorbereitung sowohl in' poli tis eher als :.:uoh in pädagogisoher liic:~­
tung wahrhaftig leicht möglich war, stollen' dio Unterfertigten an den HorrJi 

Bundesminister für Unterricht die 

A n _.{.F_~~_.!. 

Ist der Herr Bundesminister bereit: 

1. in Ausübung der obersten tei tung und Aufsicht über das gesa~te 

Unterriohts- und Erziehungs\1esel1 festzustellen, dass die Sohulsprachenver­

,ordnung der Xä.riltnerLandesregierung vom 3.10.1945 durch das Wiederinkra:et­

treten der Bundesverfassung im Lande Kärnten ausser Kraft gesetzt vl1l.rde· 

u~d daher nioht mehr angewendet werden darf J 

2.b~kanntzugeben,mi t welchen Kärntner Stellen sein Ministerium, 

bisher Vorverhandlungen über den Text oinasGesetzentvmrfes geführt hat, . 

und dahin zu uirken, dass die Vorverhandlungen zu einem baldigen positiven 

Ergebnis führen'~, 

3. dafür zu sorgen,dass dem Nationalrat ehestens der vor 1114 Jahren 

verheisseneGesetzentwurf über die Neuregelung der Schulspradhenfrage in 

Südkärnten zugeleitet wird-, so dass das Gesetz noch im Laufe der Frühjahrs­

, tagung" bes'ohlossen werdon kann ; 

4. die Kärntner Landesregierung aufzufordern, dem Landtag von 

Kärnte.n ehestens einen übereinstimmenden Entvrorf eines Landesgesetzes 3.ur 

besohleunigten Beratung und Beschlussfassung zu unterbreitenl 

o-.~.o- .,_.6M 
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